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Erneuerungswahl des Grossen Rates für die
Amtsdauer 2012-2016 im Bezirk Arbon

Wahltag: 15.04.2012

Protokoll
über die

Männer :
Frauen :
Total Stimmberechtigte :

15523
16969
32492

-Leere Wahlzettel :
-Ungültige Wahlzettel :
Es verbleiben als gültige Wahlzettel :
Wahlbeteiligung :

18
259

9417
29.84

In Abzug kommen:
Zahl der Wählenden : 9694

Stimmberechtigte: Total

%
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Liste Bezeichnung der Listen Listengruppe Listengruppe Listengruppe Listengruppe Listengruppe ListengruppePartei-
stimmen

aller Listen

Parteistimmenzahlen der verbundenen Listen

01, 05 02, 03 06, 11
Listengruppe ListengruppeNr.

01 13407 13407EDU
02 20394 20394Grüne
03 39834 39834SP/Gew
05 11186 11186EVP
06 9058 9058BDP
08 37352FDP
09 71646SVP
11 14726 14726glp
12 31530CVP
Parteistimmen 24593 60228 23784249133
Zahl leere Einzelstimmen 5126
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Liste Bezeichnung der Listen Untergruppe Untergruppe Untergruppe Untergruppe Untergruppe
Parteistimmenzahlen der unterverbundenen Listen

Untergruppe Untergruppe UntergruppeNr.

01 EDU
02 Grüne
03 SP/Gew
05 EVP
06 BDP
08 FDP
09 SVP
11 glp
12 CVP
Parteistimmen
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== Verteilungszahl: ErgebnisZahl der Mandate + 1Gesamtstimmenzahl Nächsthöhere ganze Zahl
 249 133 : 28 =  8 897.607  8 898 8 898 =

BESTIMMUNG DER VERTEILUNGSZAHL

Der Aktuar / Die Aktuarin :Der Vorsitzende / Die Vorsitzende :
Die Richtigkeit des vorstehenden Protokolls bestätigen:

Bemerkungen - Allfällige Entscheide
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Anmerkung: Die Gesamtzahl der Parteistimmen aller Listen (Kandidaten- und Zusatzstimmen) wird durch 
die um 1 vermehrte Zahl der im Wahlkreis zu wählenden Vertreter/-innen geteilt. Die nächsthöhere ganze 
Zahl, die auf den so erhaltenen Quotienten folgt, gilt als Verteilungszahl.


